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 d) Wiedergutmachende Justiz: Beteiligung der Gemein-
wesen, Diversion und andere Alternativmaßnahmen; 

 e) Verbindungen zwischen der grenzüberschreitenden 
organisierten Kriminalität und dem Terrorismus; 

 f) Maßnahmen gegen Hochtechnologie- und Computer-
kriminalität; 

 g) Maßnahmen gegen die Geldwäsche; 

 h) Bekämpfung der Korruption; 

 i) Verbrechensverhütungsstrategien für gefährdete Ju-
gendliche; 

 j) Auslieferung: derzeitige Praxis und Wege zur Über-
windung von Hindernissen; 

 5. ersucht den Generalsekretär, die Veranstaltung regio-
naler Vorbereitungstreffen für den Elften Kongress zu erleich-
tern; 

 6. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen-
arbeit mit dem Institutsverbund des Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der 
Strafrechtspflege einen Diskussionsleitfaden für die regionalen 
Vorbereitungstreffen für den Elften Kongress zu erstellen und 
der Kommission zur Prüfung vorzulegen, und bittet die Mit-
gliedstaaten, aktiv an diesem Prozess mitzuwirken; 

 7. nimmt mit Dank das Angebot der Regierung Thailands 
an, den Elften Kongress auszurichten, und ersucht den Gene-
ralsekretär, mit der Regierung Thailands Konsultationen aufzu-
nehmen und der Kommission auf ihrer zwölften Tagung Be-
richt zu erstatten; 

 8. beschließt, dass der Elfte Kongress höchstens acht Ta-
ge, einschließlich der vor dem Kongress stattfindenden Konsul-
tationen, dauern wird; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, auf dem Elften Kongress 
auf möglichst hoher Ebene vertreten zu sein, beispielsweise 
durch Staats- oder Regierungschefs, Justiz- und andere Mi-
nister, die Erklärungen zum Hauptthema und zu den anderen 
Themen des Kongresses abgeben und an themenbezogenen in-
teraktiven Runden Tischen teilnehmen; 

 10. legt den zuständigen Sonderorganisationen, den Pro-
grammen der Vereinten Nationen, den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen sowie sonstigen berufs-
ständischen Organisationen nahe, mit dem Zentrum für interna-
tionale Verbrechensverhütung des Sekretariats-Büros für Dro-
gen- und Verbrechensbekämpfung39 bei den Vorbereitungen für 
den Elften Kongress zusammenzuarbeiten; 

 
39 Zuvor "Büro für Drogenkontrolle und Verbrechensverhütung". 

 11. ersucht den Generalsekretär erneut, das Zentrum für 
internationale Verbrechensverhütung im Rahmen der Gesamt-
mittelbewilligungen im Programmhaushaltsplan für den Zwei-
jahreszeitraum 2002-2003 mit den nötigen Mitteln für die Vor-
bereitung des Elften Kongresses auszustatten und dafür zu sor-
gen, dass im Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeit-
raum 2004-2005 ausreichende Mittel bereitgestellt werden, um 
die Abhaltung des Kongresses zu unterstützen; 

 12. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der bis-
herigen Praxis die Mittel zur Verfügung zu stellen, die notwen-
dig sind, damit die am wenigsten entwickelten Länder an den 
regionalen Vorbereitungstreffen für den Elften Kongress und an 
dem Kongress selbst teilnehmen können; 

 13. ersucht die Kommission, auf ihrer zwölften Tagung 
das Programm für den Elften Kongress fertigzustellen und der 
Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat ihre 
abschließenden Empfehlungen vorzulegen; 

 14. ersucht den Generalsekretär, für geeignete Folgemaß-
nahmen zu dieser Resolution zu sorgen und der Generalver-
sammlung über die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege auf ihrer zwölften Tagung darüber Bericht zu 
erstatten. 

RESOLUTION 57/172 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/547, Ziffer 22)40. 

57/172. Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straf-
fälliger 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/122 vom 19. Dezem-
ber 2001 und alle anderen einschlägigen Resolutionen, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs41, 

 eingedenk der dringenden Notwendigkeit, wirksame Ver-
brechensverhütungsstrategien für Afrika zu entwickeln, sowie 
der Bedeutung, die den Sicherheitsorganen und der rechtspre-
chenden Gewalt auf regionaler und subregionaler Ebene zu-
kommt, 

 feststellend, dass die Finanzlage des Afrikanischen Instituts 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die Be-
handlung Straffälliger seine Fähigkeit, in wirksamer und um-
fassender Weise Dienste für die afrikanischen Mitgliedstaaten 
zu erbringen, stark beeinträchtigt hat, 

 
40 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von Ägypten (im Namen der Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen, die Mitglieder der Gruppe der afrikanischen Staaten sind) und der 
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien. 
41 A/57/135. 
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 1. beglückwünscht das Afrikanische Institut der Verein-
ten Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffälliger zu seinen Anstrengungen, die regionalen Aktivitä-
ten der technischen Zusammenarbeit zu fördern und zu koordi-
nieren, die sich mit den Systemen zur Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege in Afrika befassen; 

 2. beglückwünscht den Generalsekretär zu seinen An-
strengungen, die erforderlichen Finanzmittel zu mobilisieren, 
damit das Institut mit dem Kernbestand an Bediensteten des 
Höheren Dienstes ausgestattet werden kann, den es benötigt, 
um wirksam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtungen 
erfüllen zu können; 

 3. verweist erneut auf die Notwendigkeit, die Fähigkeit 
des Instituts zur Unterstützung einzelstaatlicher Mechanismen 
zur Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege in den afrika-
nischen Ländern weiter auszubauen; 

 4. fordert die Mitgliedstaaten des Instituts nachdrücklich 
auf, ihr Möglichstes zu tun, um ihren Verpflichtungen gegen-
über dem Institut nachzukommen; 

 5. fordert alle Mitgliedstaaten und nichtstaatlichen Orga-
nisationen auf, konkrete praktische Maßnahmen zu ergreifen, 
um das Institut beim Aufbau der erforderlichen Kapazitäten zu 
unterstützen und um seine Programme und Tätigkeiten zur 
Stärkung der Systeme zur Verbrechensverhütung und Straf-
rechtspflege in Afrika umzusetzen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, sich verstärkt darum zu 
bemühen, alle in Frage kommenden Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen zu mobilisieren, damit das Institut die er-
forderliche finanzielle und technische Unterstützung erhält, die 
es ihm gestattet, seinen Auftrag zu erfüllen; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich um die 
Mobilisierung der erforderlichen Finanzmittel zu bemühen, 
damit das Institut den Kernbestand an Bediensteten des Höhe-
ren Dienstes aufrechterhalten kann, den es benötigt, um wirk-
sam arbeiten und die ihm übertragenen Verpflichtungen erfül-
len zu können; 

 8. fordert das Programm der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege und 
das Programm der Vereinten Nationen für internationale Dro-
genkontrolle auf, eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten; 

 9. ersucht den Generalsekretär, die regionale Koopera-
tion, Koordinierung und Zusammenarbeit im Kampf gegen die 
Kriminalität verstärkt zu fördern, insbesondere gegen ihre 
grenzüberschreitenden Formen, die durch einzelstaatliche 
Maßnahmen allein nicht ausreichend bekämpft werden können; 

 10. ersucht den Generalsekretär außerdem, konkrete Vor-
schläge zum Ausbau der Programme und Tätigkeiten des Insti-
tuts, namentlich die Aufstockung des Kernbestands an Bedien-

steten des Höheren Dienstes, vorzulegen und der Generalver-
sammlung auf ihrer achtundfünfzigsten Tagung über die Durch-
führung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 57/173 

Verabschiedet auf der 77. Plenarsitzung am 18. Dezember 2002, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/57/547, Ziffer 22)42. 

57/173. Stärkung des Programms der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazi-
tät zur technischen Zusammenarbeit 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 46/152 vom 18. Dezem-
ber 1991 über die Schaffung eines wirksamen Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung 
und der Strafrechtspflege, in der sie die Grundsatzerklärung 
und das Aktionsprogramm in der Anlage zu der genannten Re-
solution gebilligt hat, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 56/123 vom 
19. Dezember 2001 über die Stärkung des Programms der Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
der Strafrechtspflege, insbesondere seiner Kapazität zur techni-
schen Zusammenarbeit, 

 unter Betonung der Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspflege, 
insbesondere was die Verringerung der Kriminalität, eine effi-
zientere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und Rechtspflege, 
die Achtung vor den Menschenrechten und der Herrschaft des 
Rechts und die Förderung eines Höchstmaßes an Fairness, 
Menschlichkeit und pflichtgemäßem Verhalten betrifft, 

 in der Erkenntnis, dass die Bekämpfung der weltweiten 
Kriminalität eine gemeinsame und geteilte Verantwortung dar-
stellt, 

 überzeugt von der Zweckmäßigkeit einer engeren Koordi-
nierung und Zusammenarbeit zwischen den Staaten bei der Be-

 
42 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Armenien, Australien, Bangladesch, Belarus, 
Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Chile, Chi-
na, Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominikani-
sche Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Finnland, Frankreich, Gabun, Georgien, Griechenland, Guatemala, Irland, 
Island, Israel, Italien, Japan, Jugoslawien, Kamerun, Kanada, Kasachstan, 
Kenia, Kolumbien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, 
Madagaskar, Malawi, Mali, Malta, Mexiko, Monaco, Mongolei, Mosambik, 
Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Peru, 
Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, 
Russische Föderation, Sambia, San Marino, Schweden, Senegal, Sierra 
Leone, Simbabwe, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Suriname, 
Swasiland, Thailand, Türkei, Uganda, Ukraine, Ungarn, Venezuela, Verei-
nigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland und Zypern. 




